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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit bitte ich Sie folgende Fragen an den Oberbürgermeister zur Beantwortung 
weiterzuleiten.  
 

1. Wie hoch ist die Gesamtsumme aller Bürgschaften der Vier Tore Stadt 

Neubrandenburg gegenüber Dritten bzw. den städtischen Gesellschaften mit Stand 

zum 31.12.2024? 

 

2. In welchen Haushaltspositionen - / Produkten sind die Mittel für eventuell anfallende 

Bürgschaften hinterlegt?  

 

3. Wie haben sich die Zinsen für Fremdkapital für die Vier Tore Stadt Neubrandenburg 

im Zeitraum 2019 – 2024 entwickelt? 

 

4. Bei welchen Banken / Kreditinstituten hat die Vier Tore Stadt Neubrandenburg 

Verbindlichkeiten? (Bitte je Kredit den Zinssatz, Laufzeit und Darlehenssumme 

aufführen)  

 

5. Wie wirken sich die Ergebnisse des Zensus auf die Zuweisungen an die Vier Tore 

Stadt Neubrandenburg aus? (Bitte Haushaltsjahr und Betrag angeben) 

 

6. Gibt es in der Kommunalverfassung MV Regelungen für die Höhe der Bürgschaften, 

die Kommunen ausgeben / eingehen dürfen? Wenn ja, welche Paragraphen regeln 

dies und wie schauen diese Regularien aus? 

 

7. Müssen Bürgschaften der Vier Tore Stadt Neubrandenburg durch die 

Kommunalaufsicht genehmigt werden und wenn ja, ab welcher Höhe?  

 

8. Wenn 7. Ja, gab es in der Vergangenheit Bürgschaften der Vier Tore Stadt 

Neubrandenburg denen die Kommunalaufsicht widersprochen hat?  

 

9. Wenn 8. Ja, mit welcher Begründung?  

 

10. Bedürfen Bürgschaften durch die Vier Tore Stadt Neubrandenburg, der Zustimmung 

durch die Stadtvertretung, den Betriebsausschuss oder den Hauptausschuss?  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
gez. Robert Schnell 
 
Neubrandenburg, den 27.01.2025  
 








